
 
 EINWOHNERGEMEINDE 

 OENSINGEN 
 

 
BENÜTZUNGSREGLEMENT SCHULHAUSANLAGE OBERDORF 
GEBÜHRENTARIF Anhang 
 
 
Objekt Dauer Vereine und Organisationen 
  von 
  Oensingen Auswärts 
 
Aula ohne Festwirtschaft  Fr. 0.00 Fr. 100.00 
Pro Turnhalle ohne Festwirtschaft ½ Tag Fr. 0.00 Fr. 100.00 
 1 Tag Fr. 0.00 Fr. 150.00 
 

Pro Turnhalle mit Festwirtschaft ½ Tag Fr. 50.00 Fr. 300.00 
(ausgenommen vereinsinterne Anlässe) 1 Tag Fr. 80.00 Fr. 500.00 
Aussenanlagen ohne Festwirtschaft ½ Tag Fr. 0.00 Fr. 100.00 
 1 Tag Fr. 0.00 Fr. 150.00 
Aussenanlagen mit Festwirtschaft ½ Tag Fr. 50.00 Fr. 300.00 
(ausgenommen vereinsinterne Anlässe) 1 Tag Fr. 80.00 Fr. 500.00 
 
Duschen / Garderoben Anzahl Personen 
 

a) Für regelmässige ordentliche Benützung bis 30 Personen Fr. 0.00 Fr. 50.00 
wie Trainings, Vereinsmeisterschaften über 30 Personen Fr. 0.00 Fr. 100.00 
und Wettkämpfe usw. 

b) Für ausserordentliche Benützung wie bis 30 Personen Fr. 20.00 Fr. 50.00 
Turniere, Meetings usw. über 30 Personen Fr. 40.00 Fr. 100.00 

 
Schulräume 
 

Pro Schulzimmer ½ Tag Fr. 0.00 Fr. 40.00 
 1 Tag Fr. 0.00 Fr. 80.00 
Schulküche (Pro Küche)  
- für kommerzielle Zwecke ½ Tag Fr. 100.00 Fr. 200.00 
 1 Tag Fr. 150.00 Fr. 300.00 
- für uneigennützige Zwecke ½ Tag Fr.          0.00 Fr.     100.00 
 1 Tag Fr.          0.00 Fr.     150.00 
 
Miete von Instrumenten und Apparaten 
 

pro Anlass: 
Klavier  Fr. 30.00 Fr. 30.00 
Lautsprecheranlage, Stereoanlage  Fr. 30.00 Fr. 30.00 
Diaprojektoren, Hellraumschreiber  Fr. 30.00 Fr. 30.00 
Tonbandgeräte, Plattenspieler  Fr. 30.00 Fr. 30.00 
TV-Anlage / Videogerät  Fr. 50.00 Fr. 50.00 
Beleuchtungsanlage (Aula)  Fr. 50.00 Fr. 50.00 
 
Hauswart 
 

In den aufgeführten Benützungsgebühren sind die Aufwendungen für normale Reinigungsarbeiten durch 
den Hauswart eingeschlossen. Für ausserordentliche Aufwendungen wird ein Stundenansatz von Fr. 
48.00 (Stand 1996) erhoben. 
Kleinabfälle müssen in Oensinger Kehrichtsäcken gesammelt und entsorgt werden. 
 
Abrechnung 
 

Die Abrechnung erfolgt durch die Finanzverwaltung. 
 
Beschlossen vom Gemeinderat am 8. Dezember 1997, mit Beschluss Nr. 213. 


